
TK GO Geschäftsordnung

(2) Die Redner haben von der Rednertribüne zu sprechen. Der 
Sitzungsleiter kann Ausnahmen zulassen.

(3) Außerhalb der Reihenfolge der Rednerliste kann ein Ab
geordneter nur zur Geschäftsordnung oder zu einem Antrag zur 
Geschäftsordnung sprechen. Bemerkungen und Anträge zur Ge
schäftsordnung dürfen sich nur auf den zur Verhandlung stehen
den Gegenstand oder auf die Erledigung der Tagesordnung be
ziehen.

§34
Auf Verlangen müssen die Mitglieder des Ministerrates zu 

Gegenständen der Tagesordnung während der Beratung auch 
außerhalb der Rednerliste gehört werden.

§35
(1) Die Volkskammer kann jederzeit den Schluß der Bera

tungen über einen Gegenstand beschließen.
(2) Wenn kein Redner mehr gemeldet ist, schließt der Sitzungs

leiter die Beratung.
§36

(1) Vor der Abstimmung formuliert der Sitzungsleiter die Fra
gen, über die abgestimmt werden soll. Jede Frage ist so zu stel
len, daß sie mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden kann. Sie 
ist unmittelbar vor der Aufforderung zur Abstimmung zu ver
lesen, falls die Volkskammer nicht darauf verzichtet oder die 
Frage gedruckt vorliegt.

(2) Der Sitzungsleiter legt der Volkskammer die Fragen zur
Abstimmung vor und bestimmt, in welcher Reihenfolge über sie 
abgestimmt werden soll. ,

(3) Bei der Abstimmung ist über den weitestgehenden Antrag 
zuerst abzustimmen.

(4) Über Abänderungsvorschläge ist stets vor der Entscheidung 
über den Teil der Vorlage, auf den sie sich beziehen, abzu
stimmen.

§37
(1) Namentliche Abstimmung erfolgt, wenn 15 Abgeordnete es 

vor Beginn der Abstimmung beantragen. Namentliche Abstim
mungen über Schluß- oder Vertagungsanträge sind unzulässig.

(2) Der Namensaufruf erfolgt nach dem Alphabet.
(3) Wird die Richtigkeit des Ergebnisses einer namentlichen 

Abstimmung unverzüglich nach der Verkündung angezweifelt, so 
hat das Präsidium das Ergebnis sofort nachzuprüfen und nötigen
falls zu berichtigen.
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